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Verwaltungsvorschriften
fur Grundstiicksverkaufe nach § 15 Abs. 3 Haushaltsgesetz
(VV zu § 15 Abs. 3 HHG)

RdErl. d. Finanzministeriums— 1C2-0064-2.1
v. 16.6.2014

Aufgrund des § 5 Abs. 1 der Landeshaushaltsordnung (LHO) vom 26. April 1999 (GV. NRW. S.
158/SGV. NRW. 630), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Dezember 2012 (GV. NRW.
S. 636) geandert worden ist, werden die nachfolgenden Verwaltungsvorschriften erlassen:
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1
Vorbemerkung

Grundsticke im Eigentum des Landes (landeseigene Grundstlicke), die zum Verkauf bestimmt
sind, kdnnen nach MaBgabe der §§ 63, 64 der Landeshaushaltsordnung (LHO) und des § 15 Abs.
3 HHG in der jeweils geltenden Fassung verkauft werden. Mit den vorliegenden Verwaltungsvor-
schriften soll fiir Grundstiicksverkaufe nach § 15 Abs. 3 HHG ein Verwaltungsverfahren festge-
legt werden, damit geeignete Liegenschaften in einem effizienten, landesweit gleichen Verwal-
tungsverfahren verauBert werden. Dabei ist zu beachten, dass neben den Zielen des § 15 Abs. 3
HHG auch die haushaltswirtschaftlichen Interessen des Landes im Sinne der §§ 7, 63 und 64
LHO berlicksichtigt werden

2
Anwendungsbereich

Die vorliegenden Verwaltungsvorschriften gelten ausschlieBlich fur die grundstiicksverwalten-
den Stellen der Landesverwaltung. Sie erfasst alle landeseigenen Grundstiicke, die auf Dauer fir
Zwecke des Landes entbehrlich im Sinne des § 63 Abs. 2 LHO sind und durch die jeweilige
grundsticksverwaltende Stelle des Landes verduBert werden sollen. Die grundstlicksverwalten-
den Stellen des Landes sind Dienststellen, die landeseigene Liegenschaften im Interesse des
Landes verwalten, bewirtschaften, entwickeln und verwerten (z. B. der Bau- und Liegenschafts-
betrieb des Landes NRW - im Folgenden: BLB NRW - oder der Landesbetrieb Wald und Holz
NRW und die Bezirksregierungen). In begriindeten Ausnahmefallen und mit Zustimmung des Fi-
nanzministeriums ist eine Abweichung von der in diesen Verwaltungsvorschriften beschriebenen
Vorgehensweise mdglich. Falle von besonderer Bedeutung sind mit dem zustandigen Ressort
auf dem Dienstweg abzustimmen.

3
Bekanntmachung des Verfahrens zu § 15 Abs. 3 HHG

Kommunen, Gemeindeverbande und Studentenwerke sind vom BLB NRW einmalig anzuschrei-
ben und Uber das Verfahren des Landes zum Verkauf von Grundstiicken nach § 15 Abs. 3 HHG
zu informieren. Die Kommunen werden gebeten, ihre kommunalen Wohnungsbaugesellschaften
Uber das Verfahren zu § 15 Abs. 3 HHG in Kenntnis zu setzen. Der Verband der Wohnungs- und
Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen e.V. und der Bundesverband Freier Immobilien- und
Wohnungsbauunternehmen Nordrhein-Westfalen e.V. werden ebenfalls einmalig durch den BLB
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NRW informiert. Andere Kaufinteressenten kénnen sich Uber die Homepage des BLB NRW (ber
das Verfahren informieren.

4
Allgemeines zu § 15 Abs. 3 HHG

4.1

Die Regelung in § 15 Abs. 3 HHG flhrt zu einer Verfahrenserleichterung bei der VerduBerung von
landeseigenen Grundstlicken, um hierbei im Wesentlichen den 6ffentlich geforderten Woh-
nungsbau zu unterstitzen. Sie fihrt dagegen nicht zu einer unmittelbaren Verpflichtung der
grundstiicksverwaltenden Stelle, nunmehr ausschlieBlich wohnungsbaupolitische Aspekte in der
Grundstuckswirtschaft zu beachten. Die Anwendung des § 15 Abs. 3 HHG steht im Ermessen des
Landes. Die haushaltswirtschaftlichen Interessen des Landes (§ 7 LHO) sind bei der Entschei-
dung, ob und wie ein Verkauf nach § 15 Abs. 3 HHG durchgefihrt wird, zu beachten.

4.2

Die in § 15 Abs. 3 HHG in den Nrn. 1a) und b) sowie den Nrn. 2 a) und b) aufgefiihrten Tatbe-
standsalternativen enthalten keine Rangfolge. Sofern auf einem Grundstlick mehrere Interessen-
ten unterschiedliche Tatbestandsalternativen verwirklichen wollen, ist im Einzelfall nach den Vor-
gaben dieser Verwaltungsanweisung zu entscheiden (Nr. 5.3.4).

4.3

Die in § 15 Abs. 3 Nr. THHG Genannten haben die Mdéglichkeit, die Grundstiicke fur die dort ge-
nannten Zwecke ohne 6ffentliche Ausschreibung zu erwerben. Bei einer Ausschreibung nach §
15 Abs. 3 Nr. 2 HHG haben sie daher keinen Vorrang.

4.4
Grundstucksteilungen sind in Ausnahmefallen moglich.

4.5

Die Nutzung fur die in § 15 Abs. 3 HHG genannten Zwecke hat mit Ausnahme der selbstnutzen-
den Eigentimer (Nrn. 7.4.4 und 7.4.58) in Anlehnung an die Fristen flr die Stadtebau- und die
Wohnraumforderung fur mindestens 25 Jahre zu erfolgen. Die Frist beginnt mit der Herstellung
der Bezugsfertigkeit im Sinne des § 8 Abs. 1 des Gesetzes zur Férderung und Nutzung von
Wohnraum fur das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW) vom 08. Dezember 2009 (GV. NRW.
S. 772/SGV. NRW. 237), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. April 2014 (GV. NRW.
S. 269) geandert worden ist. Im Falle der Errichtung mehrerer Gebaude beginnt die Frist mit der
Bezugsfertigkeit eines jeden einzelnen Gebaudes.

4.6
Wertermittlung

4.6.1

Die grundstlicksverwaltende Stelle hat fur jedes nach § 15 Abs. 3 HHG zu verkaufende Grund-
stick eine Wertermittlung vorzunehmen. Das der Wertermittlung zugrundeliegende Gutachten ist
durch einen Sachverstandigen zu erstellen, der den Verkehrswert gemaB der Verordnung tber
die Grundsatze fir die Ermittlung der Verkehrswerte von Grundstilicken ermittelt (§ 64 Abs. 3
LHO). Der Interessent hat keinen Anspruch auf Herausgabe des Wertgutachtens. Dem Interes-
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senten konnen in den Fallen des § 15 Abs. 3 Nr. 1 HHG einzelne Passagen des Wertgutachtens
zur Kenntnis gegeben werden.

4.6.2

Die Wertermittlung ist in den Fallen des § 15 Abs. 3 Nr. 1a) und b) HHG preisbegriindend. Daher
durfen zwischen dem Stichtag der Wertermittlung und der notariellen Beurkundung des Kaufver-
trags nicht mehr als sechs Monate vergangen sein. Der Mindestkaufpreis wird durch das Wert-
gutachten verbindlich festgelegt.

4.6.3

In den Fallen des § 15 Abs. 3 Nr. 2 HHG wird der Grundstiickskaufpreis durch den in einem 6f-
fentlichen Ausschreibungsverfahren erzielten Kaufpreis ermittelt. Der im Wertgutachten ermittel-
te Grundstlickswert ist daher, auBer in den in Nr. 7.1 geregelten Fallen, nicht kaufpreisbildend.
Das Wertgutachten darf aber zum Zeitpunkt der notariellen Beurkundung des Grundstiickskauf-
vertrags nicht alter als zwei Jahre sein.

4.7
Besondere Vertragsklauseln

4.7.1

Im notariellen Grundstiickskaufvertrag ist die Verfolgung des in § 15 Abs. 3 HHG vorgegebenen
gesetzlichen Zwecks durch den Grundstiickserwerber mittels entsprechender Klauseln vertrag-
lich abzusichern (Ricktritts-, Sicherungs- und andere Vertragsklauseln). Dartiber hinaus sind die
vom Erwerber vorgesehene Art, der Umfang und die Dauer der Nutzung der Liegenschaft im Sin-
ne des § 15 Abs. 3 HHG vertraglich festzulegen. Die vertragswidrige Bebauung oder die ver-
tragswidrige Verwendung des Grundstlicks sind wahrend der Bindungsfrist (Nr. 4.5) durch die
Vereinbarung einer angemessenen Vertragsstrafe und von Riicktrittsklauseln abzusichern. Es ist
vertraglich zu vereinbaren, dass die Rechte vom Land wahlweise geltend gemacht werden kén-
nen.

4.7.2

Zur Sicherstellung der zeitgerechten Zweckverwirklichung durch den Grundstlickskaufer ist das
Erreichen wichtiger Projektschritte Uber vertragliche Rlcktrittsrechte des Landes abzusichern.
Insbesondere fir das Erlangen der Baugenehmigung ist im Grundstlickskaufvertrag ein Zeitraum
von hdchstens eineinhalb Jahren ab wirksamem Grundstiickskaufvertragsabschluss und fir die
Bezugsfertigkeit des Objekts ein Zeitraum von weiteren héchstens zwei Jahren vorzusehen.
Muss von der Kommune zunachst ein Bauplanungsrecht geschaffen werden, kann die Frist an-
gemessen verlangert werden. Bei einer 6ffentlichen Forderung ist der 6ffentliche Forderbe-
scheid spatestens ein halbes Jahr nach Beantragung der Baugenehmigung zu erlangen. Die ge-
nannten Fristen kénnen in begriindeten Ausnahmefallen im Nachhinein angemessen verlangert
werden.

4.7.3

Die Uberwachung der vertraglich vereinbarten Inhalte obliegt der grundstiicksverwaltenden Stel-
le. Ist das fur Wohnen zustandige Ministerium des Landes NRW in das Verfahren nach §15 Abs. 3
HHG involviert, haben sich die grundstiicksverwaltende Stelle und das fur Wohnen zustandige
Ministerium hinsichtlich der Uberwachung abzustimmen. Die Einhaltung der Vertragsinhalte ist
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durch Vorlage geeigneter Unterlagen (z. B. Genehmigungs- und Forderbescheide, Bestatigun-
gen von Wirtschaftspriifern oder Forderbehdrden) oder durch Nachfrage bei anderen Behdrden
(z. B. der fiir die Uberwachung des Férderzwecks bei &ffentlich geférdertem Wohnraum zustan-
digen Kommune) in regelmaBigen Zeitabstanden nachzuweisen. Im Falle ihrer Nichteinhaltung
hat die grundstiicksverwaltende Stelle die vertraglichen Rechte geltend zu machen.

5
Verfahren

5.1
Veroffentlichung auf der Homepage des BLB NRW

5.1.1

Alle grundstuckverwaltenden Stellen melden dem BLB NRW die von ihnen zu verduBernden
Grundsticke. Die zum Verkauf vorgesehenen Grundstlicke des Landes werden auf der Home-
page des BLB NRW im Rahmen einer Interessenabfrage bekanntgegeben. Aufgrund des hohen
Verwaltungsaufwands und der sich dadurch ergebenden etwaigen zeitlichen Verzégerungen un-
terbleibt eine zusatzliche gezielte Einzelansprache von Marktteilnehmern.

5.1.2
Die Vero6ffentlichung bindet das Land nicht, sondern dient lediglich der Information moglicher In-
teressenten fir einen Verkauf nach § 15 Abs. 3 HHG.

5.1.3

Die Grundstlicke werden mittels eines kurzen Exposés vorgestellt. Das Exposé soll, soweit be-
kannt, insbesondere folgende Informationen enthalten: GrundstiicksgréBe, Art der moglichen
baulichen Nutzung, Nutzfldche, Angaben zu laufenden Mietvertragen, bekannte Schadstoffbe-
lastungen etc. Die flir den Verkauf zustandige grundstiicksverwaltende Stelle ist mit einem An-
sprechpartner zu benennen.

5.1.4

Die grundstilicksverwaltende Stelle wird — sofern bekannt — einen Hinweis auf im Einzelfall reali-
sierbare Tatbestandsvarianten des § 15 Abs. 3 HHG geben. Kaufinteressenten haben die Mdg-
lichkeit, inr Kaufinteresse an einem Grundstiick auch zu einer anderen Tatbestandsvariante des
§ 15 Abs. 3 HHG zu bekunden.

5.1.5
Die Vero6ffentlichungsdauer fiir einen Verkauf nach § 15 Abs. 3 HHG auf der Homepage betragt
drei Monate (Ausschlussfrist).

5.2
Interessenbekundungsverfahren

5.2.1

Kaufinteressenten, die Grundstiicke aufgrund der Veroffentlichung auf der Homepage des BLB
NRW nach einer der in § 15 Abs. 3 HHG beschriebenen Tatbestandsvarianten erwerben moch-
ten, mussen innerhalb der Verdffentlichungsfrist von drei Monaten (Nr. 5.1.5) schriftlich und un-
ter Angabe der entsprechenden Tatbestandsvariante ihr Erwerbsinteresse bekunden.
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5.2.2

Die grundstlicksverwaltende Stelle Gbersendet den Interessenten einen Fragebogen (Anlage 1)
mit einer Antwortfrist von einem Monat (Ausschlussfrist). Anhand des Fragebogens wird von der
grundstiicksverwaltenden Stelle eine Vereinbarkeit der von dem Kaufinteressenten auf dem
Grundstuck angestrebten Nutzung mit der jeweiligen Tatbestandsvariante des § 15 Abs. 3 HHG
und der LHO summarisch gepruft.

5.2.3

In den Fallen des § 15 Abs. 3 Nr. 1a) 1. Alternative obliegt die Priifung des kommunalen Zwecks
der grundstiicksverwaltenden Stelle. In den Ubrigen Fallen teilt das fir Wohnen zustandige Mi-
nisterium des Landes NRW der grundstlcksverwaltenden Stelle innerhalb von sechs Wochen
mit, ob die von den Interessenten angestrebte Nutzung mit § 15 Abs. 3 HHG vereinbar und auf
dem angebotenen Grundstiick maglich ist.

5.3
Verkaufsverfahren

5.31

Nach Ablauf der dreimonatigen Veroffentlichungsfrist (Nr. 5.1.5) und Auswertung der Interessen-
bekundungen ist von der grundsticksverwaltenden Stelle in Abstimmung mit dem fir Wohnen
zustandigen Ministerium des Landes NRW und ggf. dem Finanzministerium im konkreten Einzel-
fall zu entscheiden, ob die Liegenschaft nach § 15 Abs. 3 HHG verauBert oder in einem Ver-
kaufsverfahren nach §§ 63, 64 LHO verauBert wird.

5.3.2

Sofern innerhalb der Ausschlussfrist (Nr. 5.1.5) keine Interessenbekundungen eingehen, wird die
Liegenschaft grundsatzlich nach MaBgabe der §§ 63, 64 LHO in einem o6ffentlichen Verkaufsver-
fahren (Bieterverfahren) verkauft. Um in diesem Fall ein geordnetes Bieterverfahren durchfiihren
zu kdnnen, ist nach Beginn des 6ffentlichen Bieterverfahrens ein Verkauf nach § 15 Abs. 3 HHG
grundsatzlich ausgeschlossen. Befindet sich die Liegenschaft in einer Kommune mit angespann-
ten Wohnungsmarkten, ist nach Nr. 5.3.3 zu verfahren.

5.3.3

Liegt das Grundstiick in Kommunen mit einem angespannten Wohnungsmarkt (Nr. 6.5.2 und An-
lage 3), erfragt die grundstiicksverwaltende Stelle vor Einleitung des Verkaufsverfahrens nach
§§ 63, 64 LHO bei dem fiir Wohnen zustandigen Ministerium, ob eine Ausschreibung fur 6ffent-
lich geforderten Wohnraum nach § 15 Abs. 3 Nr. 2 b) HHG und ggf. mit welcher Quote zu erfol-
gen hat.

5.3.4

Liegen Interessenbekundungen fur unterschiedliche Tatbestandsvarianten des § 15 Abs. 3 HHG
vor, entscheidet die grundstiicksverwaltende Stelle unter fachlicher Beteiligung des fiir Wohnen
zustandigen Ministeriums des Landes NRW und des Finanzministeriums im Einzelfall, welche der
Varianten des § 15 Abs. 3 HHG fur das Verkaufsverfahren gewahlt wird.

6
Regelungen zu § 15 Abs. 3 Nr. THHG
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6.1
Bei einem Grundstiicksverkauf nach § 15 Abs. 3 Nr. 1 HHG wird dem Kaufinteressenten das lan-
deseigene Grundstiick unter Nennung des Werts laut Wertgutachten zum Kauf angeboten.

6.2

Der Erwerber muss den Grundstlickskauf auf der Grundlage des Wertgutachtens innerhalb von
drei Monaten zusagen (Ausschlussfrist). Die Verhandlungen lber den notariellen Grundstuicks-
kaufvertrag sind unverziglich aufzunehmen.

6.3

Kommt ein Verkauf mit einem Interessenten in einer angemessenen kurzen Frist nicht zu Stande,
kann die Liegenschaft nach MaBgabe der §§ 63, 64 LHO oder des § 15 Abs. 3 Nr. 2 HHG in ei-
nem oOffentlichen Bieterverfahren verkauft werden.

6.4
Erflllung kommunaler Zwecke - Nr. 1 a) 1. Alternative HHG

6.4.1
Gemeinden, Gemeindeverbdnde bzw. mehrheitlich kommunale Gesellschaften kénnen landesei-
gene Grundstlicke nach § 15 Abs. 3 Nr. 1a) 1. Alternative HHG fiir kommunale Zwecke erwerben.

6.4.2

Der Begriff ,kommunaler Zweck" ist entsprechend den kommunalen Aufgaben im Sinne der Ge-
meindeordnung auszulegen. Kommunale Aufgaben sind neben den pflichtigen Selbstverwal-
tungsaufgaben und den Pflichtaufgaben zur Erfillung nach Weisung auch die freiwilligen Selbst-
verwaltungsaufgaben. Da die Regelung in § 15 Abs. 3 HHG im Wesentlichen den offentlich gefor-
derten Wohnungsbau zu unterstitzen bestimmt ist, sind Vorhaben im Bereich der freiwilligen
Selbstverwaltungsaufgaben kritisch auf Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit zu tUberprifen. In
der Anlage 2 sind beispielhaft Aufgaben, die den kommunalen Zweck erfillen, aufgelistet.

6.4.3
Das vom Land zu verauBernde Grundstlick muss zu 100 Prozent fir kommunale Zwecke genutzt
werden.

6.5
Errichtung von 6ffentlich geférdertem Wohnraum - Nr. 1a) 2. Alternative HHG

6.5.1

Gemeinden, Gemeindeverbidnde und mehrheitlich kommunale Gesellschaften kdnnen nach §15
Abs. 3 Nr. 1a) 2. Alternative HHG Grundstiicke, die in Kommunen mit angespannten Wohnungs-
markten gelegen sind, zur Schaffung von offentlich geférdertem Wohnraum erwerben.

>6.5.2

Die Kommunen, die Uber einen angespannten Wohnungsmarkt verfliigen, bedirfen einer beson-
deren Forderung. Sie ergeben sich abschlieBend aus der Anlage 3. Diese Kommunen weisen ein
hohes oder uberdurchschnittliches Bedarfsniveau auf dem Mietwohnungsmarkt aus dem Wohn-
raumforderungsprogramm (Anlage 1 zum 2014) auf und sind zugleich in Kommunen mit hohen
Grundstiickspreisen (Hochpreisregionen) gelegen.
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6.5.3

Der Begriff 6ffentlich geforderter Wohnraum im Sinne einer sozialen Wohnraumférderung (vgl. §
1 Abs. 1 des Wohnraumférderungsgesetzes vom 13. September 2001 (BGBI. | S. 2376), - WoFG -
das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 2010 (BGBI. | S. 1885) gedndert wor-
den ist), wird in Nordrhein-Westfalen durch die insoweit spezielleren landesgesetzlichen Vor-
schriften des Gesetzes zur Férderung und Nutzung von Wohnraum fir das Land Nordrhein-
Westfalen (WFNG NRW) konkretisiert. Offentlich geférderter Wohnraum ist somit umbauter
Raum, der tatsachlich und rechtlich zur dauernden Wohnnutzung geeignet ist und nach den fol-
genden Vorschriften geférdert werden soll:

- Gesetz zur Forderung und Nutzung von Wohnraum fiir das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG
NRW)

- Wohnraumférderungsbestimmungen (WFB) vom 26.1.2006 (SMBI. NRW. 2370)
- Studentenwohnheimbestimmungen (SWB) vom 21.2.2013 (SMBI. NRW. 2370)

- Bestimmungen zur Férderung von Wohnraum fiir Menschen mit Behinderung (BWB) v.
02.6.2007 (SMBI. NRW. 2370)

- Richtlinien zur Férderung von investiven MaBnahmen im Bestand in Nordrhein-Westfalen (RL
BestandslInvest) v. 26.1.2006 (SMBI. NRW. 2375)

6.5.4
Auf dem vom Land zu verduBernden Grundstiick muss zu 100 Prozent 6ffentlich geférderter
Wohnraum geschaffen werden.

6.6
Verwirklichung der gesetzlichen Zwecke von Studentenwerken - Nr. 1 b) HHG

6.6.1

Studentenwerke, die Anstalten 6ffentlichen Rechts sind, kdnnen in ihrem Zustandigkeitsbereich
nach § 15 Abs. 3 Nr. 1b) HHG landeseigene Grundstlicke in den Kommunen, die tber Hochschul-
und Fachhochschulstandorte verfigen, fir ihre gesetzlich festgelegten Zwecke, insbesondere
flr Studentenwohnheime, Mensen etc. erwerben. Die Zuordnung der Studentenwerke zu den
einzelnen Kommunen oder Standorten ist aus der Anlage 4 ersichtlich.

6.6.2
Die Nutzung muss zu 100 Prozent fur die gesetzlichen Zwecke erfolgen.

7
Regelungen zu § 15 Abs. 3 Nr. 2 HHG

71

Ein Verkauf nach § 15 Abs. 3 Nr. 2 a) und b) HHG setzt zwingend eine 6ffentliche Ausschreibung
des Grundstlicks im Rahmen eines Bieterverfahrens als Preiswettbewerb voraus. Sollte im 6f-
fentlichen Ausschreibungsverfahren ein Preiswettbewerb nicht durchgefiihrt werden kénnen,
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weil nur ein Kaufinteressent vorhanden ist, kann das Grundstlick nur zu dem im Wertgutachten
genannten Verkehrswert verkauft werden.

7.2

Im Falle des Verkaufs nach § 15 Abs. 3 Nr. 2 a) HHG schreibt die grundstlicksverwaltende Stelle
das Grundstuick fur die Realisierung stadtebaulich oder wohnungspolitisch forderungswiirdiger
Vorhaben aus. Der Ausschreibung wird der Kriterienkatalog des fur Wohnen zustadndigen Minis-
teriums des Landes NRW an die stadtebaulichen und wohnungspolitischen Qualitdten des kon-
kreten Vorhabens zu Grunde gelegt. Dabei sind auch etwaige Landesinteressen hinsichtlich der
Grundsticksnutzung zu berlcksichtigen. Bieter geben unter Vorlage einer Projektbeschreibung
ihre Preisangebote ab. Die Ausschreibungsdauer betragt hochstens sechs Monate (Ausschluss-
frist). Die eingereichten Projektbeschreibungen werden nach Ende der Ausschreibungsfrist von
dem fiir Wohnen zustandigen Ministerium des Landes NRW hinsichtlich der Erreichung der stad-
tebaulichen sowie der wohnungspolitischen Ziele und im Falle des Zusammenschlusses Bauwilli-
ger auch hinsichtlich der beabsichtigten Selbsthutzung auf dem konkreten Grundstiick gepruift.
Sofern mindestens zwei Bieter vorhanden sind, die die Ausschreibungsvoraussetzungen erfiil-
len, fuhrt die grundstiicksverwaltende Stelle mit ihnen einen Preiswettbewerb durch.

7.3

Im Falle des Verkaufs nach § 15 Abs. 3 Nr. 2 b) HHG teilt das fiir Wohnen zustandige Ministerium
ggf. nach Rucksprache mit der betreffenden Kommune einzelfallbezogen die Quote fir den 6f-
fentlich geférderten Wohnraum mit. Diese muss mindestens 30 Prozent der Bruttogeschossfla-
che des fiir Wohnen vorgesehenen Teils des Grundstiicks betragen. Die grundstiicksverwalten-
de Stelle fihrt unter Zugrundelegung dieser Quote ein 6ffentliches Bieterverfahren als Preiswett-
bewerb durch.

7.4
Regelungen zu § 15 Abs. 3 Nr. 2 a) HHG - Realisierung stadtebaulich oder wohnungspolitisch
forderungswirdiger Vorhaben

7.4.1

Das Grundstlicksverkaufsverfahren kann nach § 15 Abs. 3 Nr. 2 a) HHG auf Bieter beschrankt
werden, die sich vertraglich zur Realisierung stadtebaulich oder wohnungspolitisch férderungs-
wurdiger Vorhaben verpflichten.

7.4.2
Bieter in diesem Sinne kénnen natirliche und juristische Personen sein. Zum Kreis der Bieter ge-
hdren auch die Zusammenschlisse Bauwilliger zur Schaffung von Wohnraum zur Selbstnutzung.

7.4.3

Ein Zusammenschluss Bauwilliger ist eine Gruppe von Burgerinnen und Blrgern, die ihre persén-
lichen Wohnwiinsche und -vorstellungen selbstbestimmt in einem Wohnungsbauprojekt durch
Selbstnutzung realisieren wollen.

7.4.4
Eine Selbsthutzung des Wohnraums ist nur gegeben, wenn alle Gruppenmitglieder das Objekt zu
eigenen Wohnzwecken nutzen. Jeder im Zusammenschluss befindliche Bauwillige muss selbst
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in das Objekt einziehen. Zum Bezug von im Objekt vorhandenen 6ffentlich geférderten Wohnun-
gen ist bereits im Bewerbungsverfahren vor Verkauf eine Einkommensprifung zum Nachweis
der Berechtigung der Nutzer erforderlich (Wohnberechtigungsschein nach § 18 WFNG). Darlber
hinaus konnen im Objekt weitere (freifinanzierte oder 6ffentlich geférderte) Wohnungen fir an-
dere Interessenten entstehen. Hinsichtlich der insoweit weiteren 6ffentlich geférderten Wohnun-
gen gelten fiir den spateren Bezug Dritter ebenfalls die Voraussetzungen des WFNG NRW (Ein-
kommensprifung, WBS). Dariber hinaus missen von den Bauwilligen mit dem erworbenen Lan-
desgrundstick ausschlieBlich stadtebaulich oder wohnungspolitisch férderungswirdige Vorha-
ben verwirklicht werden. Was im Einzelnen stadtebaulich oder wohnungspolitisch forderungs-
wirdige Vorhaben sind, ist mit dem flir Wohnen zustandigen Ministerium abzustimmen.

7.4.5

Abweichend von Nr. 4.5 muss der Wohnraum bei einer Selbstnutzung (Nr. 7.4.4) mindestens fir
die Dauer von zehn Jahren, gerechnet ab dem Tag der Bezugsfertigkeit, von den Gruppenmit-
gliedern zu eigenen Wohnzwecken genutzt werden. Die grundstiicksverwaltende Stelle kann
von dieser Voraussetzung absehen, wenn es einzelnen Gruppenmitgliedern unter Berlicksichti-
gung aller Umstande des Einzelfalls und unter Abwagung der beiderseitigen Interessen (des je-
weiligen Gruppenmitglieds und der Ubrigen Mitglieder) nicht zugemutet werden kann, die Woh-
nung bis zum Ablauf der Zehnjahresfrist selbst zu nutzen. Dies kann beispielsweise in der Per-
son (z.B. berufliche Griinde) oder in den Familienverhaltnissen der Gruppenmitglieder begriindet
sein. Voraussetzung ist, dass

a) die maBgeblichen Griinde friihestens nach Unterzeichnung des notariellen Kaufvertrags Uber
den Erwerb des landeseignen Grundstiicks eingetreten sind und

b) unverziiglich ein schriftlicher Antrag auf Verkauf, Vermietung oder sonstige Gebrauchsiiber-
lassung bei der grundstlicksverwaltenden Stelle mit dem Nachweis, dass kein Gewinn erzielt
wird, gestellt wird.

Bis zum Ablauf der Zehnjahresfrist muss die Wohnung im Falle eines Verkaufs von allen nachfol-
genden Erwerbern zwingend zu eigenen Wohnzwecken genutzt werden.

Fir die in den Nrn. 7.4.1 bis 7.4.5 getroffenen Vorgaben sind entsprechende Regelungen in den
notariellen Kaufvertrag aufzunehmen (Nr. 4.7.1).

7.5
Regelungen zu § 15 Abs. 3 Nr. 2 b) HHG - Errichtung von offentlich geférdertem Wohnraum

Die Ausfihrungen zu Nr. 6.5.1 bis 6.5.3 gelten entsprechend. Im Falle des Verkaufs nach § 15
Abs. 3 Nr. 2 b) HHG teilt das fur Wohnen zustandige Ministerium, ggf. nach Ricksprache mit der
betreffenden Kommune, einzelfallbezogen die Quote fir den 6ffentlich geférderten Wohnraum
mit. Diese muss mindestens 30 Prozent der mdglichen erzielbaren Bruttogeschossflache des fur
Wohnungen vorgesehenen Teils des Grundstiicks betragen. Die grundstlicksverwaltende Stelle
fhrt unter Zugrundelegung dieser Quote ein 6ffentliches Bieterverfahren als Preiswettbewerb
durch.

8
Ausschlussfristen
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Im Interesse eines geordneten und zlgigen Verwaltungsverfahrens wurden einige der in dieser
Verwaltungsanweisung geregelten Fristen als Ausschlussfristen ausgestaltet.

9
Gremienvorbehalt

Alle Kaufvertrage nach § 15 Abs. 3 HHG werden unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Fi-
nanzministeriums und des Landtags NRW abgeschlossen. Der Kaufer ist in dem notariellen
Grundstickskaufvertrag darauf hinzuweisen, dass die Vertrage bis zur Erteilung der Zustimmung
schwebend unwirksam sind.

10
Zustimmung des Finanzministeriums und des Landtags

Die Grundstlcksverkaufe nach § 15 Abs. 3 HHG bedirfen der Zustimmung des Finanzministeri-
ums (§64 Abs. 1 LHO) und des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags NRW (§ 15 Abs.
3 HHG insoweit abweichend von § 64 Abs. 2 LHO). Der Erwerber hat keinen Anspruch darauf,
dass der Grundsticksverkauf in einer bestimmten Sitzung des Haushalts- und Finanzausschus-
ses behandelt wird.

"
Inkrafttreten und Ubergangsregelung

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veroffentlichung im Ministerialblatt (MBI. NRW.) in Kraft.
Fur vor diesem Zeitpunkt begonnene Grundstiicksverkaufsverfahren ist Gber die Anwendung im
Einzelfall zu entscheiden.

- MBI. NRW. 2014 S. 334

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 11/12


https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/mblnrw/2014-s334

Anlagen

Anlage 1 (Anlage1)
URL zur Anlage [Anlage1]

Anlage 2 (Anlage2)
URL zur Anlage [Anlage?2]

Anlage 3 (Anlage3)
URL zur Anlage [Anlage3]

Anlage 4 (Anlage4)
URL zur Anlage [Anlage4]

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 12/12


https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/14455-21620-mbl19-1anlage1.pdf
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/14455-21621-mbl19-1anlage2.pdf
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/14455-21622-mbl19-1anlage3.pdf
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/14455-21623-mbl19-1anlage4.pdf

	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Verwaltungsvorschriften für Grundstücksverkäufe nach § 15 Abs. 3 Haushaltsgesetz (VV zu § 15 Abs. 3 HHG) 

	Anlagen

